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Protokoll                                                                             Gemeinde Nortmoor 
 
über die Sitzung des Gemeinderates Nortmoor (RAT-N-36-2021) am Donnerstag, 
28.01.2021,Samtgemeindeverwaltung, Rathausring 8-12, 26849 Filsum. 
 
Beginn: 19:00 Uhr, Ende: 19:45 Uhr 

 

Anwesenheit: 
 

Mitglieder 
Herr Carsten Bunk    
Herr Jörg Busboom    
Herr Helmut Buß    
Herr Udo Dänekas    
Herr Uwe Fecht    
Herr Tjarko Grünefeld    
Herr Jürgen Kempen    
Herr Markus Meyer    
Herr Wolfgang Scheffler    
Frau Christa van Rüschen    

Von der Verwaltung 
Herr Johann Boelsen    
Frau Birgit Struckholt    
Frau Marie Moldenhauer  
Frau Traute Wykhoff    
 
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 
 1. Eröffnung der Sitzung   
 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfä-

higkeit   
 3. Feststellung der Tagesordnung   
 4. Genehmigung des Protokolls vom 20.10.2020   
 5. Bericht des Gemeindedirektors über wichtige Angelegenheiten der 

Gemeinde   
 6. Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde bei Bedarf   
 7. Vorstellung des Landschaftsrahmenplan des Landkreis Leer und 

ggfs. Beratung und Beschluss DS-N-16-0260 
 8. Anträge und Anfragen   
 9. Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde bei Bedarf   
 10. Schließung der Sitzung   
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Zu den Tagesordnungspunkten: 

 

Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung der Sitzung   
  

Bürgermeiste Dänekas begrüßt die Anwesenden und eröffnet um 19.00 Uhr die Ge-
meinderatssitzung.  

 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit   
  

Bürgermeister Dänekas stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit 
fest.  

 
3. Feststellung der Tagesordnung   
  

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Fassung einstimmig festgestellt.  

 
4. Genehmigung des Protokolls vom 20.10.2020   
  

Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 20.10.2020 wird einstimmig genehmigt.  

 
5. Bericht des Gemeindedirektors über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde   
  

Gemeindedirektor Boelsen teilt den Anwesenden mit, dass die Bauarbeiten zur Sanie-
rung der Langen Straße in Nortmoor abgeschlossen worden sind. 
 
Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 ist von der Kämmerei fertiggestellt worden. Die 
Beratungen über den Haushalt können somit in der nächsten Gemeinderatssitzung er-
folgen. 
Der Haushalt wird in einer Besprechung am 04.02.21 den Fraktionen vorgestellt wer-
den.  

 
6. Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde bei Bedarf   
  

Der Tagesordnungspunkt erübrigt sich; es sind keine Einwohner anwesend.  

 
7. Vorstellung des Landschaftsrahmenplan des Landkreis Leer und ggfs. Beratung 

und Beschluss DS-N-16-0260 
  

Gemeindedirektor Boelsen erläutert den Anwesenden, dass der Landkreis Leer gemäß 
§ 10 des Bundesnaturschutzgesetzes verpflichtet ist einen Landschaftsrahmenplan auf-
zustellen. Die Entwurfsfassung für den gesamten Landkreis Leer liegt der Verwaltung im 
Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung vor. 
 
Bereits am 21.09.2020 hat der Landkreis Leer in einer nichtöffentlichen Informationsver-
anstaltung die Grundzüge des Landschaftsrahmenplans vorgestellt. 
 
Der Landschafsrahmenplan wird aufgrund seines gesetzlich vorgeschriebenen Status 
als Fachgutachten keine Rechtsverbindlichkeit erlangen und durchläuft daher auch kei-
nem förmlichen Abstimmungsverfahren. Er hat nicht die Aufgabe, die fachlichen Erfor-
dernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafspflege mit anderen 
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Fachbereichen abzustimmen oder abzuwägen. Dies ist dem jeweiligen Verfahren vor-
behalten, das die Verbindlichkeit eines Vorhabens begründet, insbesondere der Neu-
aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms, den Planfeststellungs- und Ge-
nehmigungsverfahren nach den Fachgesetzen und den förmlichen Verfahren (z.B. Un-
terschutzstellungsverfahren) nach den Naturschutzgesetzen. 
Im Rahmen dieser Verfahren erfolgt der notwendige Abwägungsprozess zwischen den 
jeweiligen Nutzungsinteressen und den Belangen von Naturschutz und Landschafts-
pflege. 
Aus dem Landschaftsrahmenplan lassen sich folglich weder für die Gemeinden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, noch für Grundeigentümer Pflichten und Zwänge 
ableiten.  
 
Der Landschaftsrahmenplan enthält Daten zu den verschiedenen Schutzgütern wie Ar-
ten und Biotope, Landschaftsbild, Boden und Wasser sowie zum Klima. 
Die Ergebnisse sind in einem Schutz, Pflege und Entwicklung sowie in einem Zielkon-
zept zusammengefasst. 
 
Wie bereits ausgeführt sind diese Ergebnisse rechtlich nicht bindend, sollen aber Ar-
beitsgrundlage einer weiteren verbindlichen Planung sein. 
 
Daher ist es erforderlich die Aussagen kritisch zu überprüfen um sicherzustellen, dass 
hierdurch nicht die zukünftige Entwicklung der Gemeinde beeinträchtigt wird. 
 
Seitens der Verwaltung wurde die Aussagen aus dem umfangreichen Werk für die ein-
zelnen Mitgliedsgemeinden zusammengestellt. 
 
Diese liegen den Ratsmitgliedern in der Drucksache vor.  
 
Der Sachverhalt wird im Gemeinderat diskutiert. 
Die Bereiche des Nortmoorer Hammrichs sind Landschafsschutzgebietswürdig. Von 
hoher Relevanz ist der Schutz des Grünlandes und in Teilen Nutzungsextensivierung. 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Umsetzung des Landschaftsent-
wicklungskonzeptes“ hat die Gemeinde Nortmoor bereits selber Regelungen für Natur 
und Landschaft festgeschrieben. 
 
Durch die Ziele die im Flurbereinigungsverfahren noch festgeschrieben werden sollen 
ist eine weitere Regelung aus Sicht der Gemeinde Nortmoor ohnehin nicht erforderlich. 
 
Es wird bei 2 Enthaltungen beschlossen, keine Stellungnahme zum Landschaftsrah-
menplan abzugeben. 
 
Ratsherr Bunk erkundigt sich danach, welche Folgen die Unterschutzstellung der Leda 
und Jümme mit ihren Außendeichflächen haben würde. 
Es stellt sich die Frage, ob ein touristischer Nutzen daraus resultieren könnte.  

 
8. Anträge und Anfragen   
  

Im Bereich des Münkewegs Richtung Hammrich sind Schäden in der Fahrbahn, die die 
Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen. Dem technischen Bauamt ist die Schad-
stelle bekannt. Es sollte eine Vollsperrung in Betracht gezogen werden.  

 
9. Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde bei Bedarf   
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Der Tagesordnungspunkt erübrigt sich; es sind keine Einwohner anwesend.  

 
10. Schließung der Sitzung   
  

Bürgermeister Dänekas bedankt sich bei den Anwesenden für die Mitarbeit und schließt 
die Sitzung um 19.45 Uhr.  

 
 
 

Bürgermeister Gemeindedirektor Protokollführerin 

 
 
 
 

[Dänekas]    [Boelsen]    [Wykhoff] 
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